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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1987

Norm

AußStrG §9 A2c

KO §171

KO §176 F

Rechtssatz

Keine Rekurslegitimation des Gesellschafters der Gemeinschuldnerin, der auch persönlich im Konkurs ist, wenn es um

die Errichtung der Jahresbilanz der gemeinschuldernischen Gesellschaft geht. Legitimiert wäre der Masseverwalter im

Konkurs über das Privatvermögen des Gesellschafters.
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